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Zuschlagskriterien 

 

Das wirtschaftlichste Angebot ermittelt sich anhand 
A. des Preises [= Preisangebot] (Gewichtung 50 %), 
B. des Projektteams (Gewichtung 20 %) und 
C. des Personaleinsatzes / der Terminsicherung (Gewichtung 20 %) 
D. der Bearbeitungstechnischen Herangehensweise (Gewichtung 10 %) 
Die vom Bieter mit seinem Angebot gemachten Angaben zum „Projektteam“ sowie zum „Perso-
naleinsatz / Terminsicherung“ sowie zur „Bearbeitungstechnischen Herangehensweise“ sind 
ebenso wie das Preisangebot verbindlich und werden im Zuschlagsfall Vertragsinhalt. 
 
A. Preis (= Preisangebot) 
Der Wertungspreis ermittelt sich aus der Preisangebotsgesamtsumme inklusive Nebenkosten 
und der Mehrwertsteuer mit einem zu Kalkulationszwecken vorgegebenen Mehrwertsteuersatz 
über 19 % gemäß dem bepreisten LV des Angebots. 
Das Preisangebot mit dem niedrigsten Preis erhält 10 Punkte. Da der Preis mit 50 % gewichtet 
wird, sind beim Wertungskriterium Preis somit maximal 500 Punkte erreichbar. Die Preise der 
nachrangigen Preisangebote werden im Verhältnis zum Preis des günstigsten Bieters linear pro-
zentual schlechter punktemäßig bewertet. Dabei erfolgt eine kaufmännische Rundung auf zwei 
Dezimalstellen. Die Bewertungsformel lautet: (2 x niedrigstes Angebot - Preis des Angebots) : 
niedrigstes Angebot x maximale Punktzahl = Wertungspunkte des Angebots beim Zuschlagskrite-
rium Preis. 
Rechenbeispiel: 

 
 
 
B. Projektteam 
UNTERKRITERIUM B 1: 
Im Rahmen des Unterkriteriums 1 sind die Qualifikationen und Erfahrungen der einzelnen, na-
mentlich zu benennenden Mitglieder des für die Leistungserbringung vorgesehenen Projektteams 
bestehend aus Projektleiter und Projektmitarbeitern auftragsbezogen darzulegen. Die Erfahrun-
gen sind jeweils anhand vergleichbarerer Referenzen nachzuweisen. 

Bieter A B C D

Wertungspreis 400.000,00 € 440.000,00 € 560.000,00 € 800.000,00 € 
erreichte 
Wertungspunkte 500 Punkte 450 Punkte 300 Punkte 0 Punkte
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Die dsbzgl Angaben des Bieters dürfen einen Umfang von maximal 1 DIN-A4-Seite (einseitig 
bedruckt) nicht überschreiten. Um die Gleichbehandlung und Vergleichbarkeit der Ange-
bote sicherzustellen, sind folgende Formatvorgaben zwingend einzuhalten: 

• Schriftart: Arial oder Helvetica. 
• Schriftgröße: Mindestens 11 Pt. (für Fließtext). 
• Zeilenabstand: Mindestens 1,2-zeilig. 
• Seitenränder: Links/Rechts jeweils mindestens 2,5 cm; Oben/Unten mindestens 2 

cm. 
• Anlagen: Grafiken, Organigramme oder Tabellen dürfen als Anlage beigefügt werden, 

sofern sie rein illustrativen Charakter haben. Erläuternder Text in Anlagen wird auf 
die maximale Seitenzahl angerechnet. 

Wichtiger Hinweis: Seiten, die über das zulässige Maß hinausgehen, werden bei der inhaltli-
chen Bewertung nicht berücksichtigt. Bei massiven Verstößen gegen die Formatvorgaben (z. 
B. durch extrem verkleinerte Schrift zur Umgehung der Seitenbegrenzung) kann das Angebot 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. 
Da das Unterkriterium mit 10 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden Wertungspunkte 
bei 100. 
 
UNTERKRITERIUM B 2: 
Im Rahmen des Unterkriteriums 2 ist die auftragsbezogene interne vernetzte Zusammenarbeit im 
integrierten Projektteam nebst Organigramm des Projektteams, bestehend aus Projektleiter und 
Projektmitarbeitern, Schnittstellendefinitionen darzulegen sowie die Arbeitsabläufe nebst Ver-
tretungsregelungen zu erläutern. 
Die dsbzgl Angaben des Bieters dürfen einen Umfang von maximal 1 DIN-A4-Seite (einseitig 
bedruckt) nicht überschreiten. Um die Gleichbehandlung und Vergleichbarkeit der Ange-
bote sicherzustellen, sind folgende Formatvorgaben zwingend einzuhalten: 

• Schriftart: Arial oder Helvetica. 
• Schriftgröße: Mindestens 11 Pt. (für Fließtext). 
• Zeilenabstand: Mindestens 1,2-zeilig. 
• Seitenränder: Links/Rechts jeweils mindestens 2,5 cm; Oben/Unten mindestens 2 

cm. 
• Anlagen: Grafiken, Organigramme oder Tabellen dürfen als Anlage beigefügt werden, 

sofern sie rein illustrativen Charakter haben. Erläuternder Text in Anlagen wird auf 
die maximale Seitenzahl angerechnet. 

Wichtiger Hinweis: Seiten, die über das zulässige Maß hinausgehen, werden bei der inhaltli-
chen Bewertung nicht berücksichtigt. Bei massiven Verstößen gegen die Formatvorgaben (z. 
B. durch extrem verkleinerte Schrift zur Umgehung der Seitenbegrenzung) kann das Angebot 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. 
Da das Unterkriterium mit 10 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden Wertungspunkte 
bei 100. 
 
C. Personaleinsatz / Terminsicherung 
 
UNTERKRITERIUM C 1: 
Beim Unterkriterium C 1 sind auftragsbezogen Einsatzzeiten und Verfügbarkeiten der einzelnen, 
namentlich zu benennenden Mitglieder des Projektteams, bestehend aus Projektleiter und Pro-
jektmitarbeitern, für die Projektbearbeitung und Projektdurchführung darzulegen. 
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Die dsbzgl Angaben des Bieters dürfen einen Umfang von maximal 1 DIN-A4-Seite (einseitig 
bedruckt) nicht überschreiten. Um die Gleichbehandlung und Vergleichbarkeit der Ange-
bote sicherzustellen, sind folgende Formatvorgaben zwingend einzuhalten: 

• Schriftart: Arial oder Helvetica. 
• Schriftgröße: Mindestens 11 Pt. (für Fließtext). 
• Zeilenabstand: Mindestens 1,2-zeilig. 
• Seitenränder: Links/Rechts jeweils mindestens 2,5 cm; Oben/Unten mindestens 2 

cm. 
• Anlagen: Grafiken, Organigramme oder Tabellen dürfen als Anlage beigefügt werden, 

sofern sie rein illustrativen Charakter haben. Erläuternder Text in Anlagen wird auf 
die maximale Seitenzahl angerechnet. 

Wichtiger Hinweis: Seiten, die über das zulässige Maß hinausgehen, werden bei der inhaltli-
chen Bewertung nicht berücksichtigt. Bei massiven Verstößen gegen die Formatvorgaben (z. 
B. durch extrem verkleinerte Schrift zur Umgehung der Seitenbegrenzung) kann das Angebot 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. 
Da das Unterkriterium mit 10 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden Wertungspunkte 
bei 100. 
 
UNTERKRITERIUM C 2: 
Im Zusammenhang mit dem Unterkriterium C 2 ist die auftragsbezogene Bearbeitungszeit darzu-
stellen. 
Die dsbzgl Angaben des Bieters dürfen einen Umfang von maximal 1 DIN-A4-Seite (einseitig 
bedruckt) nicht überschreiten. Um die Gleichbehandlung und Vergleichbarkeit der Ange-
bote sicherzustellen, sind folgende Formatvorgaben zwingend einzuhalten: 

• Schriftart: Arial oder Helvetica. 
• Schriftgröße: Mindestens 11 Pt. (für Fließtext). 
• Zeilenabstand: Mindestens 1,2-zeilig. 
• Seitenränder: Links/Rechts jeweils mindestens 2,5 cm; Oben/Unten mindestens 2 

cm. 
• Anlagen: Grafiken, Organigramme oder Tabellen dürfen als Anlage beigefügt werden, 

sofern sie rein illustrativen Charakter haben. Erläuternder Text in Anlagen wird auf 
die maximale Seitenzahl angerechnet. 

Wichtiger Hinweis: Seiten, die über das zulässige Maß hinausgehen, werden bei der inhaltli-
chen Bewertung nicht berücksichtigt. Bei massiven Verstößen gegen die Formatvorgaben (z. 
B. durch extrem verkleinerte Schrift zur Umgehung der Seitenbegrenzung) kann das Angebot 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. 
Da das Unterkriterium mit 10 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden Wertungspunkte 
bei 100. 
D. Bearbeitungstechnische Herangehensweise 
Beim Kriterium D. sind die bearbeitungstechnische Herangehensweise und die auftragsbezogene 
Zusammenarbeit des Auftragnehmers und dessen Projektteam, bestehend aus Projektleiter und 
Projektmitarbeitern, mit dem Auftraggeber darzulegen sowie die Arbeitsabläufe zu erläutern. 
Die dsbzgl Angaben des Bieters dürfen einen Umfang von maximal 1 DIN-A4-Seite (einseitig 
bedruckt) nicht überschreiten. Um die Gleichbehandlung und Vergleichbarkeit der Ange-
bote sicherzustellen, sind folgende Formatvorgaben zwingend einzuhalten: 

• Schriftart: Arial oder Helvetica. 
• Schriftgröße: Mindestens 11 Pt. (für Fließtext). 
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• Zeilenabstand: Mindestens 1,2-zeilig. 
• Seitenränder: Links/Rechts jeweils mindestens 2,5 cm; Oben/Unten mindestens 2 

cm. 
• Anlagen: Grafiken, Organigramme oder Tabellen dürfen als Anlage beigefügt werden, 

sofern sie rein illustrativen Charakter haben. Erläuternder Text in Anlagen wird auf 
die maximale Seitenzahl angerechnet. 

Wichtiger Hinweis: Seiten, die über das zulässige Maß hinausgehen, werden bei der inhaltli-
chen Bewertung nicht berücksichtigt. Bei massiven Verstößen gegen die Formatvorgaben (z. 
B. durch extrem verkleinerte Schrift zur Umgehung der Seitenbegrenzung) kann das Angebot 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. 
Da das Unterkriterium mit 30 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden Wertungspunkte 
bei 300. 
 
Erläuterungen zu den Zuschlagskriterien 
Max 1000 Punkte 
 
A. Preis (= Preisangebot) 
Der Wertungspreis ermittelt sich aus der Preisangebotsgesamtsumme inklusive Nebenkosten 
und der Mehrwertsteuer mit einem zu Kalkulationszwecken vorgegebenen Mehrwertsteuersatz 
über 19 % gemäß dem bepreisten LV des Angebots. 
Preisangebotsblatt 
… 
Gesamt netto … 
Nebenkostenpauschale in % … auf gesamt netto … 
Gesamt brutto … 
Das Preisangebot mit dem niedrigsten Preis erhält 10 Punkte. Da der Preis mit 50 % gewichtet 
wird, sind beim Wertungskriterium Preis somit maximal 500 Punkte erreichbar. Die Preise der 
nachrangigen Preisangebote werden im Verhältnis zum Preis des günstigsten Bieters linear pro-
zentual schlechter punktemäßig bewertet. Dabei erfolgt eine kaufmännische Rundung auf zwei 
Dezimalstellen. Die Bewertungsformel lautet: (2 x niedrigstes Angebot - Preis des Angebots) : 
niedrigstes Angebot x maximale Punktzahl = Wertungspunkte des Angebots beim Zuschlagskrite-
rium Preis. 
Rechenbeispiel: 

 
 
B. Projektteam 
 
UNTERKRITERIUM B 1: 
Im Rahmen des Unterkriteriums 1 sind die Qualifikationen und Erfahrungen der einzelnen, na-
mentlich zu benennenden Mitglieder des für die Leistungserbringung vorgesehenen Projektteams 
bestehend aus Projektleiter und Projektmitarbeitern auftragsbezogen darzulegen. Die Erfahrun-
gen sind jeweils anhand vergleichbarerer Referenzen nachzuweisen. 

Bieter A B C D

Wertungspreis 400.000,00 € 440.000,00 € 560.000,00 € 800.000,00 € 
erreichte 
Wertungspunkte 500 Punkte 450 Punkte 300 Punkte 0 Punkte
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Die Bewertung wird anhand der vom Bieter mit dem Angebot eingereichten Unterlagen qualitativ 
unter Berücksichtigung der sich aus den Ausschreibungsunterlagen für das konkrete Projekt er-
gebenden Anforderungen vorgenommen. Die Bewertung erfolgt dabei wie folgt: 
10 Punkte = sehr gute Qualifikationen und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder des Projektteams 
8 Punkte = gute Qualifikationen und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder des Projektteams 
6 Punkte = befriedigende Qualifikationen und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder des Projekt-
teams 
4 Punkte = ausreichende Qualifikationen und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder des Projekt-
teams 
2 Punkte = mangelhafte Qualifikationen und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder des Projekt-
teams 
0 Punkte = ungenügende Qualifikationen und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder des Projekt-
teams 
Ergibt die Bewertung innerhalb einer der vorgenannten Bewertungsstufen positive oder negative 
Tendenzen, kann dieser Tendenz durch einen zusätzlichen Plus- oder Minuspunkt Rechnung ge-
tragen werden. Da das Unterkriterium mit 10 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden 
Wertungspunkte bei 100. 
UNTERKRITERIUM B 2: 
Im Rahmen des Unterkriteriums 2 ist die auftragsbezogene interne vernetzte Zusammenarbeit im 
integrierten Projektteam nebst Organigramm des Projektteams, bestehend aus Projektleiter und 
Projektmitarbeitern, Schnittstellendefinitionen darzulegen sowie die Arbeitsabläufe nebst Ver-
tretungsregelungen zu erläutern. Die Bewertung wird anhand der vom Bieter mit dem Angebot 
eingereichten Unterlagen qualitativ unter Berücksichtigung der sich aus den Ausschreibungsun-
terlagen für das konkrete Projekt ergebenden Anforderungen vorgenommen. Die Bewertung er-
folgt dabei wie folgt: 
10 Punkte = sehr gute vernetzte Zusammenarbeit, Schnittstellendefinition, Organisation der Ar-
beitsabläufe / Vertretungsregelungen 
8 Punkte = gute vernetzte Zusammenarbeit, Schnittstellendefinition und Organisation der Ar-
beitsabläufe/ Vertretungsregelungen 
6 Punkte = befriedigende vernetzte Zusammenarbeit, Schnittstellendefinition und Organisation 
der Arbeitsabläufe / Vertretungsregelungen 
4 Punkte = ausreichende vernetzte Zusammenarbeit, Schnittstellendefinition und Organisation 
der Arbeitsabläufe / Vertretungsregelungen 
2 Punkte = mangelhafte vernetzte Zusammenarbeit, Schnittstellendefinition und Organisation 
der Arbeitsabläufe/ Vertretungsregelungen 
0 Punkte = ungenügende vernetzte Zusammenarbeit, Schnittstellen und Organisation der Arbeits-
abläufe / Vertretungsregelungen 
Ergibt die Bewertung innerhalb einer der vorgenannten Bewertungsstufen positive oder negative 
Tendenzen, kann dieser Tendenz durch einen zusätzlichen Plus- oder Minuspunkt Rechnung ge-
tragen werden. Da das Unterkriterium mit 10 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden 
Wertungspunkte bei 100. 
 
C. Personaleinsatz / Terminsicherung 
 
UNTERKRITERIUM C 1: 
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Beim Unterkriterium C 1 sind auftragsbezogen Einsatzzeiten und Verfügbarkeiten der einzelnen, 
namentlich zu benennenden Mitglieder des Projektteams, bestehend aus Projektleiter und Pro-
jektmitarbeitern, für die Projektbearbeitung und Projektdurchführung darzulegen. In diesem Zu-
sammenhang sind auch konkrete und detaillierte Kapazitäts- und Einsatzplanungen für die ein-
zelnen Mitglieder des Projektteams, bestehend aus Projektleiter und Projektmitarbeitern, vorzu-
legen. Die Bewertung wird anhand der vom Bieter mit dem Angebot eingereichten Unterlagen 
qualitativ unter Berücksichtigung der sich aus den Ausschreibungsunterlagen für das konkrete 
Projekt ergebenden Projektanforderungen vorgenommen. Die Bewertung erfolgt dabei wie folgt: 
10 Punkte = sehr gute Einsatzzeiten und Verfügbarkeit der einzelnen Mitglieder des Projektteams 
8 Punkte = gute Einsatzzeiten und Verfügbarkeit der einzelnen Mitglieder des Projektteams 
6 Punkte = befriedigende Einsatzzeiten und Verfügbarkeit der einzelnen Mitglieder des Projekt-
teams 
4 Punkte = ausreichende Einsatzzeiten und Verfügbarkeit der einzelnen Mitglieder des Projekt-
teams 
2 Punkte = mangelhafte Einsatzzeiten und Verfügbarkeit der einzelnen Mitglieder des Projekt-
teams 
0 Punkte = ungenügende Einsatzzeiten und Verfügbarkeit der einzelnen Mitglieder des Projekt-
teams 
Ergibt die Bewertung innerhalb einer der vorgenannten Bewertungsstufen positive oder negative 
Tendenzen, kann dieser Tendenz durch einen zusätzlichen Plus- oder Minuspunkt Rechnung ge-
tragen werden. Da das Unterkriterium mit 10 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden 
Wertungspunkte bei 100. 
UNTERKRITERIUM C 2: 
Im Zusammenhang mit dem Unterkriterium C 2 ist die auftragsbezogene Bearbeitungszeit darzu-
stellen. Die Bewertung wird anhand der vom Bieter mit dem Erstangebot eingereichten Unterla-
gen qualitativ unter Berücksichtigung der sich aus den Vergabeunterlagen für das konkrete Pro-
jekt ergebenden Projektanforderungen vorgenommen. Die Bewertung erfolgt dabei wie folgt: 
10 Punkte = sehr gute Bearbeitungszeit 
8 Punkte = gute Bearbeitungszeit 
6 Punkte = befriedigende Bearbeitungszeit 
4 Punkte = ausreichende Bearbeitungszeit 
2 Punkte = mangelhafte Bearbeitungszeit 
0 Punkte = ungenügende Bearbeitungszeit 
Ergibt die Bewertung innerhalb einer der vorgenannten Bewertungsstufen positive oder negative 
Tendenzen, kann dieser Tendenz durch einen zusätzlichen Plus- oder Minuspunkt Rechnung ge-
tragen werden. Da das Unterkriterium mit 10 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden 
Wertungspunkte bei 100. 
D. Bearbeitungstechnische Herangehensweise 
Beim Kriterium D. sind die bearbeitungstechnische Herangehensweise und die auftragsbezogene 
Zusammenarbeit des Auftragnehmers und dessen Projektteam, bestehend aus Projektleiter und 
Projektmitarbeitern, mit dem Auftraggeber darzulegen sowie die Arbeitsabläufe zu erläutern. Die 
Bewertung wird anhand der vom Bieter mit dem Angebot eingereichten Unterlagen qualitativ un-
ter Berücksichtigung der sich aus den Ausschreibungsunterlagen für das konkrete Projekt erge-
benden Anforderungen vorgenommen. Die Bewertung erfolgt dabei wie folgt: 
10 Punkte = sehr gute bearbeitungstechnische Herangehensweise, vernetzte Zusammenarbeit, 
Organisation der Arbeitsabläufe 
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8 Punkte = gute bearbeitungstechnische Herangehensweise, vernetzte Zusammenarbeit, Orga-
nisation der Arbeitsabläufe 
6 Punkte = befriedigende bearbeitungstechnische Herangehensweise, vernetzte Zusammenar-
beit, Organisation der Arbeitsabläufe 
4 Punkte = ausreichende bearbeitungstechnische Herangehensweise, vernetzte Zusammenar-
beit, Organisation der Arbeitsabläufe 
2 Punkte = mangelhafte bearbeitungstechnische Herangehensweise, vernetzte Zusammenar-
beit, Organisation der Arbeitsabläufe 
0 Punkte = ungenügende bearbeitungstechnische Herangehensweise, vernetzte Zusammenar-
beit, Organisation der Arbeitsabläufe 
Ergibt die Bewertung innerhalb einer der vorgenannten Bewertungsstufen positive oder negative 
Tendenzen, kann dieser Tendenz durch einen zusätzlichen Plus- oder Minuspunkt Rechnung ge-
tragen werden. Da das Unterkriterium mit 10 % gewichtet ist, liegen die maximal zu erzielenden 
Wertungspunkte bei 100. 

 

 


